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Guten Tag, 

im Falle des sog. Bondstrippings von im Privatvermögen gehaltenen Bundesan- 
leihen sind nach einem Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg bei Veräu- 
ßerung der Zinsscheine die Anschaffungskosten der Anleihe (samt Zinsscheinen) 
auf die Zinsscheine und den Anleihemantel (Stammrecht) aufzuteilen. 

Nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs können Mieter Aufwendun- 
gen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen steuermin- 
dernd geltend machen, auch wenn sie die Verträge mit den Leistungserbringern 
nicht selbst abgeschlossen haben. 

In einem weiteren Urteil nahm der Bundesfinanzhof Stellung zum Vorliegen ei- 
nes Steuerstundungsmodells im Zusammenhang mit dem Erwerb fremdfinan- 
zierter Inhaberschuldverschreibungen. 

Außerdem nahm der Bundesfinanzhof dazu Stellung, ob und ggf. ab wann das 
bei den Spielern regelmäßig zum Bereich der Hobbyausübung gehörende Onli- 
ne-Pokerspielen "berufsmäßig" ausgeübt wird und ob Online-Pokergewinne, so- 
weit sie keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb darstellen, als sonstige Einkünfte zu 
qualifizieren sind. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder 
zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

Freundliche Grüße 

Ihr Team der Grünewald Steuerberatung 
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(ØT�'KPMQOOGPUVGWGTR�KEJVKIG

Aufteilung der Anschaffungskosten im Fall von 

Bondstripping bei im Privatvermögen gehaltenen 

Bundesanleihen

Der Erwerber einer deutschen Bundesanleihe erteilte 

noch am Tag des Kaufs der depotführenden Bank den 

Auftrag, die Zinsscheine vom Anleihemantel zu trennen 

(sog. Bondstripping). Einige Tage später verkaufte er die 

Zinsscheine und erzielte einen Gewinn. Noch einige Tage 

später verkaufte er das Stammrecht an die GmbH, deren 

Anteile er zu 50 % hielt. In der Einkommensteuererklärung 

erklärte er den Erlös aus dem Verkauf der Zinsscheine als 

inländischen Gewinn aus der Veräußerung von Kapitalanla-

gen. Aus dem Verkauf des Anleihemantels erklärte er einen 

Veräußerungsverlust. Dabei zog er vom Veräußerungspreis 

die gesamten Anschaffungskosten der Bundesanleihe ab. 

Das beklagte Finanzamt teilte die Anschaffungskosten auf 

den Anleihemantel (Stammrecht) und die Zinsscheine auf. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab dem Finanzamt 

Recht. Sowohl die isolierte Veräußerung der Zinsscheine 

als auch die Veräußerung des Anleihemantels hätten zu 

Einkünften aus Kapitalvermögen geführt. Da der für 

Einkünfte aus Kapitalvermögen grundsätzlich geltende 

Abgeltungsteuersatz von 25 % nicht gilt, wenn Kapitaler-

träge von einer Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner 

gezahlt werden, der zu mindestens 10 % an der Gesellschaft 

beteiligt ist, unterliegt nur der Gewinn aus der Veräußerung 

der Zinsscheine dem Abgeltungsteuersatz, nicht aber der 

Gewinn bzw. Verlust aus der Veräußerung des Anleihe-

mantels an die GmbH. Dieser unterliegt dem allgemeinen 

Steuertarif, da der Kläger im Streitjahr 50 % der Anteile der 

GmbH gehalten hat.

Steuerermäßigung für Aufwendungen für 

haushaltnahe Dienstleistungen durch Mieter

Die Kläger wohnten in einer angemieteten Eigentumswoh-

nung. Der Vermieter stellte ihnen mit der Nebenkosten-

abrechnung Aufwendungen für Treppenhausreinigung, 

5EJPGGTÀWOFKGPUV��)CTVGPR�GIG�WPF�HØT�FKG�¸DGTRTØHWPI�
von Rauchwarnmeldern in Rechnung. Hierfür begehrten 

sie die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienst-

leistungen und Handwerkerleistungen. Finanzamt und 

Finanzgericht lehnten dies ab.

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�ICD�JKPIGIGP�FGP�5VGWGTR�KEJVKIGP�
Recht. Der Steuerermäßigung steht nicht entgegen, dass 

Mieter die Verträge mit den jeweiligen Leistungserbringern, 

\�|$��FGO�4GKPKIWPIUWPVGTPGJOGP�WPF�FGO�*CPFYGTMU-
betrieb, regelmäßig nicht selbst abschließen. Für die 

Gewährung der Steuerermäßigung ist ausreichend, dass 

die haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerker-

leistungen dem Mieter zugutegekommen sind. Soweit 

FCU�)GUGV\�\WFGO�XGTNCPIV��FCUU�FGT�5VGWGTR�KEJVKIG�HØT�
die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die 

Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt 

ist, genügt als Nachweis auch eine Wohnnebenkosten-

abrechnung oder eine Bescheinigung, die dem von der 

Finanzverwaltung anerkannten Muster entspricht. Aus 

beiden muss sich allerdings Art, Inhalt und Zeitpunkt der 

Leistung sowie Leistungserbringer und Leistungsempfänger 

nebst geschuldetem Entgelt einschließlich des Hinweises 

der unbaren Zahlung ergeben. Nur bei sich aufdrängenden 

Zweifeln an der Richtigkeit dieser Unterlagen bleibt es dem 

Finanzamt oder im Klageverfahren dem Finanzgericht un-

benommen, die Vorlage der Rechnungen im Original oder 

KP�-QRKG� XQO�5VGWGTR�KEJVKIGP� \W� XGTNCPIGP�� +P�FKGUGO�
Fall muss sich der Mieter die Rechnungen vom Vermieter 

beschaffen.

Hinweis: 

Diese Rechtsprechung gilt entsprechend für Auf-

wendungen der Wohnungseigentümer, wenn die 

Beauftragung für haushaltsnahe Dienstleistungen und 

Handwerkerleistungen durch die Wohnungseigen-

tümergemeinschaft – regelmäßig vertreten durch 

deren Verwalter – erfolgt ist.

In Deutschland ansässiger und bei Schweizer 

Arbeitgeber angestellter Binnenschiffer – 

Besteuerung des Arbeitslohns

Wenn ein nur in Deutschland ansässiger Binnenschiffer auf 

dem Rhein bei einem Schweizer Arbeitgeber angestellt ist, 

steht laut Finanzgericht Baden-Württemberg Deutschland 

das Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn zu, soweit der 

Binnenschiffer in Deutschland und anderen Drittstaaten 

außerhalb der Schweiz tätig war. In Deutschland ist der 

Arbeitslohn nur für die Arbeitstage steuerfrei zu stellen, 

an denen der Binnenschiffer seine Tätigkeit tatsächlich in 

der Schweiz ausgeübt hat. Ein ausschließliches Besteue-

rungsrecht der Schweiz als Unternehmensstaat kann aus 

dem Doppelbesteuerungsabkommen mit der nicht abge-

leitet werden.

Der Umstand, dass die Schweizer Steuerverwaltung die 

Regelung anders auslegt und deshalb den gesamten Ar-

beitslohn des Klägers in der Schweiz besteuert, ist insoweit 

unerheblich. Die dadurch ausgelöste Doppelbesteuerung 

kann nur ggf. im Rahmen eines Verständigungsverfahrens 

beseitigt werden.

Hinweis: 

Diese Rechtsprechung ist grundsätzlich auf andere 

Arbeitnehmer übertragbar.
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Höhere Rente durch die „Mütterrente“ – 

Anpassung des steuerfreien Rententeils

Die Erhöhung einer bereits laufenden gesetzlichen Alters-

rente durch einen Zuschlag an persönlichen Rentenent-

geltpunkten für Kindererziehungszeiten („Mütterrente“) 

führt zu einer Anpassung des bisherigen steuerfreien Teils 

der Rente (Rentenfreibetrag). Hierbei bleiben zwischenzeit-

liche regelmäßige Rentenanpassungen außer Betracht. So 

GPVUEJKGF�FGT�$WPFGU�PCP\JQH�

Umzug in neue Wohnung wegen getrennter 

Arbeitszimmer für Ehegatten – Umzugskosten  

als Werbungskosten

Umzugskosten können DGTW�KEJ�XGTCPNCUUV sein, wenn 

der Umzug zu einer wesentlichen Erleichterung der Ar-

beitsbedingungen führt. Eine solche Erleichterung kann 

(insbesondere während der Corona-Pandemie) auch an-

zunehmen sein, wenn ein Umzug erfolgt, um für jeden 

Ehegatten in der neuen Wohnung ein Arbeitszimmer 

GKP\WTKEJVGP��FCOKV�FKGUG�KO�*QOGQH�EG�YKGFGT�WPIGUVÒTV�
ihrer jeweiligen Tätigkeit nachgehen können. So entschied 

das Finanzgericht Hamburg.

Die Kläger hatten eine neue Wohnung mit genau zwei 

zusätzlichen Arbeitszimmern gesucht und ausgewählt. 

Die Einrichtung von zwei Arbeitszimmern ist angesichts 

der verschiedenen Arbeitsweisen der Kläger erforderlich 

für die (ungestörte) Ausübung der jeweiligen Tätigkeit. 

&KG�9QJPWPI�YGKEJV� KO�¸DTKIGP�PKEJV� FGTCTV� XQP�FGT�
bisherigen Wohnung ab, dass hier Anlass zur Annahme 

bestand, eine Erhöhung des Wohnkomforts sei Anlass für 

den Umzug gewesen.

Liegt bei einer Einzelinvestition ein 

Steuerstundungsmodell vor?

9GPP�GKP�5VGWGTR�KEJVKIGT�negative Einkünfte aus Kapi-

talvermögen durch die Beteiligung an einer Gesellschaft 

im Wege einer sog. Einzelinvestition erzielt, erfordert 

das Ausnutzen einer modellhaften Gestaltung zur 

Verlusterzielung aufgrund eines vorgefertigten Konzepts, 

dass er sich bei der Entwicklung der Geschäftsidee, der 

Vertragsgestaltung und der Vertragsumsetzung wie ein 

passiver Kapitalanleger verhält.

Ein Steuerstundungsmodell ist anzunehmen, wenn auf-

grund einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile 

in Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen. Dies 

KUV�FGT� (CNN��YGPP�FGO�5VGWGTR�KEJVKIGP�CWHITWPF�GKPGU�
vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit geboten werden 

soll, zumindest in der Anfangsphase der Investition Verluste 

mit übrigen Einkünften zu verrechnen. Dabei ist es ohne 

Belang, auf welchen Vorschriften die negativen Einkünfte 

DGTWJGP��5Q�FGT�$WPFGU�PCP\JQH� KP�GKPGT�CMVWGNNGP�'PV-
scheidung.

Hinweis: 

Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstun-

dungsmodell dürfen nicht mit anderen Einkünften 

verrechnet werden, sondern lediglich mit zukünftigen 

Gewinnen aus derselben Einkommensquelle.

Online-Pokerspiel: Gewinne können  

der Einkommensteuer unterliegen

Ein Mathematikstudent hatte im Jahr 2007 mit dem 

Online-Pokerspiel in der Variante „Texas Hold‘em/Fixed 

Limit“ begonnen. Ausgehend von zunächst kleinen Einsät-

zen und Gewinnen steigerte er seine Einsätze allmählich. 

Auch seine Gewinne stiegen mit der Zeit erheblich an. 

Im Streitjahr 2009 erzielte er aus dem Online-Pokerspiel 

DGTGKVU�GKPGP�)GYKPP�XQP�ØDGT�������|'WTQ��FGT� KP�FGP�
Folgejahren weiter anstieg. Allein im Zeitraum von Juli bis 

Dezember 2009 belief sich seine registrierte Gesamtspielzeit 

auf 673 Stunden. Das Finanzgericht hat den Sachverhalt 

dahingehend gewürdigt, dass der Kläger ab Oktober 2009 

gewerblich tätig gewesen sei und demzufolge der in den 

Monaten Oktober bis Dezember 2009 erzielte Gewinn von 

IWV�������|'WTQ�FGT�'KPMQOOGPUVGWGT�WPVGTNKGIG�

&GT�$WPFGU�PCP\JQH�DGUVÀVKIVG�FKGU�WPF�GPVUEJKGF��FCUU�
auch Gewinne aus dem Online-Pokerspiel als Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb der Einkommensteuer unterliegen 

können. Er knüpfte dabei an frühere Entscheidungen zum 

Pokerspiel in Form von Präsenzturnieren und in Casinos an. 

Danach ist Poker in einkommensteuerrechtlicher Hinsicht 

kein reines Glücksspiel, sondern auch durch Geschicklich-

keitselemente gekennzeichnet. Dies gilt auch beim Online-

Poker, selbst wenn dort kein persönlicher Kontakt zu den 

Mitspielern möglich ist. Allerdings unterliegt – unabhängig 

von der Form des Pokerspiels – nicht jeder Pokerspieler der 

Einkommensteuer. Für Freizeit- und Hobbyspieler handelt es 

sich weiterhin um eine private Tätigkeit, bei der Gewinne 

(und auch Verluste) keine steuerliche Auswirkung haben. 

Wenn jedoch der Rahmen einer privaten Hobbytätigkeit 

überschritten wird und es dem Spieler nicht mehr um die 

Befriedigung seiner Spielbedürfnisse geht, sondern um die 

Erzielung von Einkünften, ist sein Handeln als gewerblich 

anzusehen. Maßgebend ist die strukturelle Vergleichbarkeit 

OKV�GKPGO�)GYGTDGVTGKDGPFGP�D\Y��$GTWHUURKGNGT��\�|$��FKG�
Planmäßigkeit des Handelns, die Ausnutzung eines Marktes 

oder der Umfang des investierten Geld- und Zeitbudgets.
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(ØT�'TDUEJCHV��5EJGPMWPIUVGWGTR�KEJVKIG

Einräumung eines Wohnungsrechts zu Lebzeiten – 

Schenkung auf den Todesfall

Wenn der Wohnungseigentümer dem Beschenkten un-

entgeltlich ein Wohnungsrecht (Mitnutzungsrecht) und für 

die Zeit nach seinem Ableben ein persönliches Wohnungs-

recht einräumt und werden beide zu seinen Lebzeiten im 

Grundbuch eingetragen, so handelt es sich hinsichtlich des 

Wohnungsrechts um eine Schenkung auf den Todesfall. So 

entschied das Finanzgericht Hamburg.

Die Besonderheit der Schenkung auf den Todesfall besteht 

in der vertraglichen Abrede, dass die gewollte Vermögens-

bewegung (endgültig) erst mit oder nach dem Tod des 

Zuwendenden eintreten soll. Diese Abrede enthält eine Be-

fristung und zugleich eine Bedingung: Die Zuwendung ist 

bis zum Ableben des Zuwendenden hinausgeschoben, tritt 

aber auch mit diesem (nur zeitlich ungewissen) Ereignis nur 

ein, wenn er zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Eine Schenkung 

WPVGT�̧ DGTNGDGPUDGFKPIWPI�KUV�CWEJ�FCPP�GKPG�5EJGPMWPI��
wenn die Rechtsfolgen des Erfüllungsgeschäftes mit dem 

Tode des Schenkers ohne weitere Rechtshandlungen ein-

treten. Dies ist hier der Fall gewesen.

Schenkungsteuer für in Ehevertrag vereinbarte 

Ausgleichsleistung für Verzicht auf bürgerlich-

rechtliche Scheidungsfolgen?

Die Gegenleistung, die ein Ehegatte dafür erhält, dass er 

im notariellen Ehevertrag auf Zugewinnausgleich, Versor-

gungsausgleich, nachehelichen Unterhalt und Ansprüche 

aus Hausratsteilung verzichtet, stellt eine freigebige Zu-

wendung dar. Der Verzicht ist eine Gegenleistung, die 

nicht in Geld veranschlagt werden kann. Die Besteuerung 

der Zuwendung greift nicht in den Schutzbereich der Ehe 

ein. So entschied das Finanzgericht Hamburg.

Gegen die Entscheidung wurde Revision beim Bundes- 

�PCP\JQH�GKPIGNGIV�

-ÒTRGTUEJCHVUVGWGT

Begriff der „verdeckten Gewinnausschüttung 

(vGA)“ im Steuerrecht

Unter einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) 

versteht man eine Vermögensminderung oder verhinderte 

Vermögensmehrung bei einer Körperschaft, die durch das 

Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, sich auf die Höhe 

FGU�7PVGTUEJKGFUDGVTCIU� K�| 5�|F���|��#DU�|��5CV\|��'5V)�
(Gewinn oder Verlust) auswirkt und nicht auf einem den 

gesellschaftsrechtlichen Vorschriften entsprechenden Ge-

winnverteilungsbeschluss beruht. Die vGA hat danach ihre 

Quelle bei einer Kapitalgesellschaft, an der der Empfänger 

der vGA – oder eine ihm nahestehende Person – beteiligt 

KUV��5GJT�JÀW�I�JCV�GKP�)GUGNNUEJCHVGT�CW»GT�UGKPGT�TGKPGP�
Gesellschafterstellung weitere geschäftliche Beziehungen 

zu seiner Beteiligungsgesellschaft. Dies kann die Stellung 

als angestellter Geschäftsführer sein, die Vermietung von 

Grundstücken an die Gesellschaft, der Verkauf von Pro-

dukten zur Weiterverarbeitung bei der Gesellschaft oder 

auch die Gewährung von Darlehen.

In allen diesen Fällen ist es zur Vermeidung einer vGA 

zunächst wesentlich, dass bei diesen Geschäftsbeziehungen 

Verträge wie zwischen Fremden abgeschlossen werden, 

dann werden entsprechende Vereinbarungen auch steuer-

lich anerkannt. Insbesondere wenn der Gesellschafter durch 

die Höhe seiner Beteiligung eine beherrschende Stellung 

einnimmt, darf ihm die Gesellschaft keine Vorteile einräu-

men, die ein ordentlicher und gewissenhafter Kaufmann 

einem nicht gesellschaftlich Beteiligten nicht gewährt hätte. 

&CU� (KPCP\COV�RTØHV�FCPCEJ� KO���| 5EJTKVV�FCU�$GUVGJGP�
eines entsprechenden zivilrechtlichen Vertrages und im 

��|5EJTKVV�FKG�#PIGOGUUGPJGKV�FGT�FCHØT�XQP�FGT�-CRKVCN-
gesellschaft geleisteten Vergütung. Wird gegen eine dieser 

Voraussetzungen verstoßen, liegt eine vGA vor. Diese liegt 

\�|$��DGK�GKPGO�HGJNGPFGP�)GUEJÀHVUHØJTGTXGTVTCI�KP�*ÒJG�
der gesamten Vergütung vor, bei einer unangemessenen 

Vergütung in Höhe des unangemessenen Anteils. Handels-

rechtlich ist die Vergütung trotzdem in voller vereinbarter 

Höhe zu verbuchen. Sie wird seitens der Gesellschaft 

schließlich geschuldet, dann aber außerhalb der Bilanz im 

Rahmen der steuerlichen Einkommensermittlung dem Ge-

winn wieder hinzugerechnet. Diese Zurechnung gilt dann 

auch automatisch für die Gewerbesteuer.

Die Notwendigkeit einer zivilrechtlich wirksamen Verein-

barung erfordert einen vor der Leistung abgeschlossenen 

klaren und eindeutigen Vertrag, der dann auch entspre-

EJGPF�FWTEJIGHØJTV�YGTFGP�OWUU�� 'U� MCPP� \�|$�� GKPGO�
Gesellschafter-Geschäftsführer nicht wirksam eine Tantieme 

gewährt werden, selbst wenn diese üblich und angemes-

sen wäre. Ohne eine Vereinbarung ist diese auch keine 

CPIGOGUUGPG�8GTIØVWPI��UGK�GU�\�|$��HØT�GKP�ØDGTNCUUGPGU�
Grundstück oder ein gewährtes Darlehen, eine abzugsfä-

hige Betriebsausgabe der Gesellschaft, sondern eine vGA.

Die Hinzurechnung der vGA zum Einkommen der Ge-

sellschaft hat bei dem Gesellschafter zur Folge, dass sie bei 

der Auszahlung an ihn als Einnahme aus Kapitalvermögen 

IGO���|���#DU�|��0T����'5V)�\W�XGTUVGWGTP�KUV��&CU�DGFGW-

VGV��FCUU�KO�<GKVRWPMV�FGU�<W�WUUGU�XQP�FGT�<CJNWPI�FKG�
Kapitalertragsteuer von 25 % einbehalten und abgeführt 

werden muss. Mit diesem Abzug ist die Einkommensteuer 
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des Gesellschafters abgegolten, wenn er keinen Antrag auf 

„Günstigerprüfung“ stellt. Dieser Antrag ist aber bei einer 

vGA nicht möglich, wenn der Gesellschafter zu 10 % oder 

mehr an der Gesellschaft beteiligt ist. Bei einer Beteiligung 

CD������QFGT�����WPF�INGKEJ\GKVKIGT�DGTW�KEJGT�6ÀVKIMGKV�HØT�
FKG�)GUGNNUEJCHV�WPVGTNKGIV�FKG�X)#�FGO�PQTOCNGP�VCTK�KEJGP�
Steuersatz ohne Abgeltungswirkung.

(ØT�7OUCV\UVGWGTR�KEJVKIG

Kochevent als betriebliche Weihnachtsfeier: 

Vorsteuerabzug bei einer Betriebsveranstaltung

Wenn ein Unternehmer Leistungen für sog. Betriebsveran-

staltungen (hier: Weihnachtsfeier) bezieht, ist er nur dann 

zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn diese nicht aus-

schließlich dem privaten Bedarf der Betriebsangehörigen 

dient, sondern durch die besonderen Umstände seiner 

wirtschaftlichen Tätigkeit bedingt sind. Der Vorsteuerabzug 

für sog. Aufmerksamkeiten� 
(TGKITGP\G� XQP����| 'WTQ�
je Arbeitnehmer und Kalenderjahr) richtet sich nach der 

wirtschaftlichen Gesamttätigkeit des Unternehmers. Die 

Kosten des äußeren Rahmens einer Betriebsveranstaltung 

sind jedenfalls dann in die Berechnung der ���|'WTQ�(TGK-

grenze einzubeziehen, wenn es sich um eine einheitliche 

Leistung handelt.

Dient eine Betriebsveranstaltung lediglich dazu, das Be-

triebsklima durch gemeinsame Freizeitgestaltung zu 

verbessern��NKGIV�NCWV�$WPFGU�PCP\JQH�GKP�CWUUEJNKG»NKEJGT�
<WUCOOGPJCPI�FGT� HØT�FGP�$GVTKGDUCWU�WI�DG\QIGPGP�
Leistungen zum privaten Bedarf des Personals und damit zu 

einer Entnahme vor, die nicht zum Vorsteuerabzug berech-

tigt. Die streitgegenständliche Weihnachtsfeier war nicht 

auf den Verzehr von Speisen und Getränken in festlichem 

Rahmen beschränkt, sondern erfolgte im Rahmen eines 

„Kochevents“, bei dem die Teilnehmer unter Anleitung 

von professionellen Köchen das gemeinsame Abendessen 

selbst zubereiteten. Derartige „Teambuilding-Events“ sind 

allgemein dafür bekannt, dass sie die Leistungsfähigkeit und 

-bereitschaft der Mitarbeiter in der jeweiligen Abteilung 

und zwischen den verschiedenen Abteilungen verbessern 

können und sollen. Die Teilnehmer arbeiten an einem 

gemeinsamen Ziel, lernen sich dabei besser kennen und 

entwickeln so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das 

zur Verbesserung des Betriebsklimas führen kann.

5Q\KCNXGTUKEJGTWPI

5Q\KCNXGTUKEJGTWPIUR�KEJV�GKPGT�'KP�2GTUQPGP�7)�

Verpflichtet sich eine Ein-Personen-Unternehmerge-

sellschaft (UG) gegenüber einem anderen Unternehmen 

vertraglich zur Erbringung von Tätigkeiten, die ihrer Art 

nach eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des 

anderen Unternehmens und eine Weisungsgebundenheit 

an dortige Weisungsgeber bedingen, sind ausdrückliche 

vertragliche Vereinbarungen zwischen dem die Tätigkeit 

selbst ausführenden Gesellschafter-Geschäftsführer der 

UG und dem anderen Unternehmen zur Begründung eines 

abhängigen Beschäftigungsverhältnisses nicht erforderlich.

8GTINGKEJDCT�FGO�4GEJVUKPUVKVWV�FGU��PIKGTVGP�#TDGKVUXGT-
JÀNVPKUUGU�PCEJ��|���#DUCV\���5CV\|��#¸)� KO�(CNN� GKPGT�
unwirksamen Arbeitnehmerüberlassung bestimmt sich die 

rechtliche Beurteilung als Beschäftigung vielmehr anhand 

der Vereinbarungen zwischen der UG und dem anderen 

Unternehmen sowie der praktischen Durchführung dieses 

Vertrags. So das Bundessozialgericht. 

Hinweis: 

Ein Statusfeststellungsverfahren ist die einzige Mög-

lichkeit, Rechtssicherheit zu erlangen.
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September 2023 – Monatsinformation

Termine Steuern/Sozialversicherung September/Oktober 2023

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.09.20231 10.10.20232

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.09.2023 entfällt

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 11.09.2023 entfällt

Umsatzsteuer 11.09.20233 10.10.2023�

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten  

bei Zahlung durch:

¸DGTYGKUWPI5 ���������� 13.10.2023

Scheck6 11.09.2023 10.10.2023

Sozialversicherung7 27.09.2023 26.10.8/27.10.2023

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts- 

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

� Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung  

für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag  

FGT�5VKEJVCI��$GK�GKPGT�5ÀWOPKU�FGT�<CJNWPI�DKU�\W�FTGK�6CIGP�YGTFGP�MGKPG�5ÀWOPKU\WUEJNÀIG�GTJQDGP��'KPG�¸DGTYGKUWPI�OWUU�UQ�HTØJ\GKVKI�

erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt.  

Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-

OGKFGP��GOR�GJNV�UKEJ�FCU�.CUVUEJTKHVXGTHCJTGP��$GK�CNNGP�-TCPMGPMCUUGP�IKNV�GKP�GKPJGKVNKEJGT�#DICDGVGTOKP�HØT�FKG�$GKVTCIUPCEJYGKUG��&KGUG�

OØUUGP�FGT�LGYGKNKIGP�'KP\WIUUVGNNG�DKU�URÀVGUVGPU�\YGK�#TDGKVUVCIG�XQT�(ÀNNKIMGKV�
F��J��CO������������������8/25.10.2023, jeweils 0 Uhr) 

vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 

sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 

wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

8 Gilt für Bundesländer, in denen der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist.
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